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eues helvetisches Tagblatt.
l FortfetzWg'des schweitzerischen Republikaners!

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Bandll. X. XXXI. Bern, 9. Aug. 1799. (22. Thermid. VII.)

G e se z g e b li n g.

Senat, 1. August.
(Fortsetzung.)

Zäslin nimmt den Beschluß auch aus voller
Ueberzeugung an; die Gesezgebung kann auf keinen
Fall gleichgültig solchen Unfugen zusehen ; am aller-
wenigsten kann sie dieß in den gegenwärtigen Zeit-
umstanden. Er wünscht, daß auch was Luchs ge-
sagt hat, dem gr. Rath zu Ohren kommen, und
aufs strengste untersucht werden möge.

Duc stimmt seinen Vorgangern bei; es ist Zeit,
daß der gr. Rath endlich energische Maßregeln er-
greife; der gegenwartige Beschluß hatte strenger
lauten sollen; da wir aber keine Initiative haben,
so nimmt er ihn an.

Muret findet den Beschluß.ldurchaus constitu-
twnswldng ; wir stehen in gar keinen unmittelbaren
Verhältnißen zu den Cowmissarien; nicht uns son-
dem ocm Direktorium kommt es zu, sie einzustellen
oder znrnkzurufen; wir sollen uns einzig an das

halten, welches für sein an unwürdi-
?M v''0nm verschwendetes Zutrauen verantwort-

-
-chmM wir auch nur einmal uns etwas

AmI., /"chr uns, sondern dem Dircktqrium zu-
0-

io berechtigen wir dieses hinwieder zu ahn-
u.yen Anmaßungen. Er wünscht aufs lebhafteste
me Eriaiemung eines Gesetzes, das allen bei dem
à.au, von Naàalgntern statt findenden Miß-
brauchen ein Ende mache. Er will bloße Mitthei-
'"KI" gegenwärtigen Denunciation ans Direk-
wuum. Wir können uns von dem Grundsaz nicht
enkwruen, ohne die Responsabilitàt des Direktori-
den ^eschlu?°^^ aufzuheben. Er verwirft

Laflechere ist gleicher Meinung; es ist keine
wayre Energie, etwas zu thun, was über unsere
eonipeteuz hinausgeht. Zudem darf man sich wohl
gar nicht wundern, wann die Natisnalgüter unter
wrem wahren Werthe verkauft werden; die Nation
muß Geld haben, und sie kann sich dasselbe auf
mne kvßspieligere und mehr minirende Weist als

durch Verkauf von Nationalgütern verschaffen ; durch
Annahme des Beschlusses würden wir einseitige
Richter in der Sache seyn, ehe wir auch nur die
Commissarien angehört halten.

Bay. Wie ohae gestziiche Ordnung und Ge--
rechtigkeit keine wahre Freiheit bestehen kann, so
ist ohne Treue der Beamten kein Wohlstand der
Nation möglich. Ich bezeuge den Mitgliedern des
gr. Rachs, welche die Angab n gemacht haben,
aus die sich der gegenwärtige Beschluß stüzt, mei--

nen Dank; ich wünsche auch, daß die von Lüthi
gemachten Anzeigen über Huber und Haas schrist-
lich aufgestzt, und dem Direktorium mitgetheilt
werden. Ich nehme den Beschluß an, und kann
Murets Bedenklichkeiten nicht theilen; er enthalt
einzig die Denunciation und Aussvderung zur Unter-
suchung ; die Suspension ist eine nothwendige Folge
yievon — Reibelt, der sich für einen gebornen
Franken ausgab, und von einem Beschlusse des
fràuk. Direktoriums, welches den frànk. Bürgern
Stellen in den allirtm Republiken anzunehmen un-
tecsagte, den Vorwand nahm, seine Archivarstelle
niederzulegen, kenne ich nicht; er war ernennt, ehe
ich ins Direktorium trat, und ob er zu den Raub-
vögeln, die den Revolutionen wie dem Aase nach-
ziehen, gehört » ist mir unbekannt.

Meyer v. Arb. spricht für Annahme des Be-
sch insists.

Mittelholz er ebenfalls; den Angaben Lüthis
v. Sol. will er einiges hinzufügen. — Er war zu-
gegen, als Haas in Luzern das Zeughaus aus-
leeren ließ; die ganze Bürgerschaft war darüber m
Aliarm gerathen; mancherlei Effekten, altes Eisen
z. B. wurden um Spottpreise, vielleicht um 20.
vom hundert ihres Werthes hingeschleudert; die
Mum'zipalität in Luzern könnte vermuthlich über
manches dahin Bezug habendes nahern Aufschluß
geben.

Meyer v. Aar. stimmt auch zur Annahme;
Murets Weg ware freilich der natürlichste, wenn
Mittel vorhanden wären, jene Responsabilitàt gel-
tend zu machen; aber diese hat er bisher nicht ken-
neu gelernt. Natioualgüter sollte man ja freilich
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veàuftn, und eher für 10 als für 2 Millionen,
aber lgegen Bezahlung in Z zweijährigen Terminen.
Er glaubt übrigens nicht, daß der Staat in großer
Geldnoth sey; denn viele längst beschlossne Auflas
gen werden nicht eingezogen; von seiner goldnen
Uhr, von seinen Hausbedienten hat ihm noch nie-
luand etwas abgesodert. Viel wichtiger scheint ihm
Lüthis Denunciation, die er schriftlich aufgesezt
wünscht.

Lüthi v. Sol. erwidert, er habe keine Denuns
elation gemacht, sondern Thatsachen öffentlich be-
kanut machen, und zur Sprache bringen wollen,
die das Direktorium so gut kennt als wir.

Der Beschluß wird beinahe einmüthig angcnom-
men,

Großer Rath, 2. August.
Präsident G er mann.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft.

Das Vollziehungsdivektorium der helvetischen
einen und untheilbarcn Republik au die

gesezgebenden Räthe.

Bürger 'Gesezgeber!
Verschiedene gleich wichtige Gründe und Be-

trachtungen bewogen das Vollziehungsdirektorium,
die vorige Munizipalität von Solothurn durch sei-

nen Regierungs - Commissar kassiren und provisos
risch mit ander« Gliedern besetzen zu lassen.

Die vorzüglichsten Beweggründe sind:
1. Mehrere Nachrichten, daß die Glieder der

vorigen Munizipalität nicht von jenem Bürgersinn
belebt seyen, den das Amt, das sie bekleideten,

für das nöthige Zutrauen erfordert.
2. Die offenbare Gefahr, die in einem Zeit-

punkte, wo die innern Gàhrungen des Cantons
beinahe zum Ausbruche eines Bürgerkrieges gestie-

gen, unmöglich eine Volksversammlung zur neuen

Wahl gestatteten.
z. Der gekannte Patriotismus der neüernann-

ten Glieder, und ihr Eifer, die gute Sache nach

Kräften zu befördern.
Das Direktorium hielt sich zu dieser Maßregel

um so mehr berechtigt, weil «. die vorige Munizi-
palität von Solothurn nicht nach dem eigentlichen
Willen des Gesetzes erwählt, sondern immer mir
als die alte provisorische Munizipalität zu betrach-
ten war; und weil K. das Direktorium cben da-
mals im Besitze außerordentlicher von dem gesezge-

benden Körper anvertrauten Gewalt und Voll-
machten war, die gewiß wegen dem damals Herr-

schenden Insurrektions - Geiste und hauptsächlich in
der Absicht gegeben wurden, um durch sie mit den

kräftigsten Maßregeln demselben zu begegnen.

Das Direktorium glaubte jene Absicht auch im
Canton Solothurn am sichersten zu rrreichen, wenn
es an die Stelle der vorigen Munizipalbeamten,
die nicht das nöthige Vertrauen der Regierung be-

saßen würdigere Glieder proviso isch ernennen
würde. Diese aber verlangen nun heute sammt-
lich ihre Entlassung in einer Zrsschrift, die Ihnen
hiebei mit der Einladung zugestellt wird', um das

Nöthige zu erkennen.
Bern, den zo. July 1799.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sck.
Mousson.

Cartier : Aus dieser Bothschaft erhellet,
daß nun die Umstände aufgehört haben, welche die

gesezliche Ernennung der Solothurner Mumzipali-
tät hinderten; ich muß den Mitgliedern dieser M-
nizipalitat Gerechtigkeit wiedcrfahren lassen, und

öffentlich erklaren daß es gute und patriotische

Bürger waren. Allein da dieselben nicht zufolge

des Gesetzes ernannt wurden, so können wir sie

auch nicht entlassen sondern dieses muß durch das

Direktorium geschehen, und also sollen wir zurä.a-

geêerdnung gehen.
Ca r r a rd : Wir haben vom Direktorium Auf-

schluß über diesen Gegenstand gefodert; diese Aul-

wAtt ist hier sehr befriedigend eingelangt, und

also können wir nicht zur Tagesordnung gehe",

sondern müßen erklaren, daß die Gemeinde Sow-

thurn nun dem Gesetze zufolge ihre Munizipautat
ernennen soll. ^ ^Car mint ran ist zwar nickt befriedigt durcy

die Erläuterungen, die das Direktorium gab, we

sie nur in unbestimmten allgemeinen Ausdruam
enthalten sind; er stimmt aber im Schlug M
mit Carrard'überem.

H u ber : Man sieht nun ans dieser Bochichall-

daß
'

ich diese Munizipalität zufolge der eres-tem

Vollmachten vom Direktorium einftzte. D-esi g '

schah hauptsächlich daher, weil, als btê M s

Erwählung der Mnnizipalitäten vorhanden '

noch hier und da Spuren von 'thätigem ssss'

sich zeigten, so daß ich nicht zwekmäßig fand ^
jenem Augenblick die Gemeinde Solothurn ^ d> 1

Wahl zu versammeln, und daher hîeruyer v

Direktorium Auskunft begehrte, und aus sie,

hin wurde die neue provisorische Mumzipa.üa '

nannt, die, wie Sie hören, so »usamme-'g..-

war, daß keine bestimmten Klagen dawider zu s
^

ren sind. Da nun jene Umstände und Wwiw '

die Vollmacht des Direktoriums aufgehört yao

so ist keine Hinderniß vorhanden bay z '
^

Munizipalität nach den gesezllchcn Formen crus
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werde, und daher stimme ich ganz Cartiers An-
trag bei.

Kühn sieht diese Auskunft, welche die Bsth-
schuft giebt, auch für befriedigend an, allein eben

darum kann man nicht über diese Bothschaft zur
Tagesordnung gehen, sondern wir müssen über jene
Motion zur Tagesordnung ge'wn, welche die Ein-
ladung an das Direktorium über diesen Gegenstand
veranlaste, und zwar darauf begründet müßen
wir dieses thun weil uns das Direktorium be-

friedigende Auskunft hierüber gab.
Nüce glaubt auch, wir können zur Tagesord-

nung gehen, weil uns die Sache nichts angeht,
denn das Direktorium hatte damals Vollmacht,
und die Urversammlungen werden ja den künftigen
Monat zusammen kommen. Also können diele Mu-
nizipalitàtsglieder noch beibehalten werden.

Cartier begreift nicht, wie man über einen
frühern Bericht einer Commission, den man an-
nahm, zur Tagesordnung gehen kann, und ander-
seits will er die Rechte der Gemeinde Solothurn
nicht langer aufschieben, und beharrt asso auf sei-

nein ersten Antrag.
Herzog v, Eff- : Hier ist wieder ein Beweiß,

daß es gut ist, wenn man erst untersucht, ehe
man einen Schluß faßt; er stimmt ganz Kühn
bei, weil wir nun nichts weiter mit jener Motion
machen können, welche diese Bothschaft veranlaßte,
und also über diese Sache zur Tagesordnung ge-
hen sollen.

Man geht über das ganze Geschäft znr Tages-
ordnnng.

Das Direktorium übersendet folgende-Bothschaft.

Das Vollziehungsdirektoriiim der helv. einen und
untheilbaren Republik an die gesezgebenden
Rathe.

Bürger Gesezgeber!
Das Gesetz vom 25. July in Betreff der Dis-

k'plm- Kriegs - und Revisions - Stäche, dw bei
zedem Bataillon der helvetischen Truppen ereichtet
werden sollen, thut keine Meldung, weder der
Äuxumr-Halbbrigaden, noch der Legionen in Jta-ì'"'- Zufolg- der mich der französischen Republik
getroffenen Ueberemkunst genießen indeß auch sie
freie Uebung e-gener Justiz. Das Vollziehungs-direktorium ladet sie ein, diese Weglassuna zu erse-
«.n. ,md s.lch. R-.h. auch für -r.i Bàik.s ,ü
bestimmen aus denen zedes der obigen beiden Corvs
Reatt^"â^ îst- Eine Ausnahme von dieser
Batall bê nur m sofern Statt, in wiefern die

um di- Zander allzuweit entfernt wären,um die Glieder der Rache vereinigen zu können.

In diesem Falle sollten die abgesonderten Batail-
lons auch besondere Räthe bekommen.

Bern, den 3l. July 1799.
Republikanischer Gruß!

Der Präsident des Voll;. Direkt.
L a h a r p e.

Im Namen des Direk. der Gen. Sekr.
Mousson.

Diese Bothschast wird der Militärcommifsiou
übersendet.

Kühn fodert für Koch ünd Enz Urlaubver-
längerung, welche gestattet wird.

H u ber sagt: Ich habe mit großer Verwün-
derung vernommen, daß gestern im Senat wider
die Unkosten geschrien wurde, welche meine Sen-
dung im Canton Solothurn veranlaßt habe^r soll,
da ich doch diese selbst noch nicht einmal kenne;
solche öffentliche Beschuldigungen die meist mit
dem größten Eifer verbreitet und in der ganzen
Republik aufgenommen werden, sind um so viel
krankender, wenn man die innnere Ueberzeugun.
hat, daß man seme Pflichten erfüllte, und seine
Kräfte und seine Gesundheit dem Vaterland aufopftr-
re, und also gewiß nicht verdient, mit den Rouhieres
und andern ähnlichen Commissars in Verglei-
chung gesezt zu werden; ich fodere also bestimmt,
und werde den Antrag so lange wiederholen, bis
man mir entspricht, daß man eine Commission nie-
Versetze, welche mein' Betragen als Commissar auf
das strengste untersuche; und um allen Schein von
Parcheyiichleit auszuweichen, begehre ich daß kei-
ne Mitglieder in diese Commission geordnet werden,
welche selbst schon einst Commissars waren.

Herzog v. Eff. : Entweder sind die Schreyer
wider die Commissars Verläumder, oder die Ci.m-
missars selbst Schurken, und in dieser Rüksicht soll
Untersuchung statt haben; allein da nicht wir die
Commissars ernannten und ausgesendet haben, so
kaun das Betragen derselben nicht bei uns unter-
sucht werden, und ich trage daher darauf an, das
Direktorium aufs neue einzuladen, das Betragen
seiner Commissars innert 14 Tagen zu untersuchen,
damit wir nicht mehr länger allen diesen unange-
nehmen Auftritten ausgeftzt seyen.

Zim m e r m a nn : Es ist, als ob wir kein Ne-
glement mehr hätten; schon oft ist über solche Te-
gehren abgesprochen und dieselben abgewiesen wor-
den, weil uns die Sache gar nichts angeht; ist ein
Commissar beschuldigt, so lasse er sich ein Zeugniß
hierüber vom Direktorium geben, und mache da^
selbe überall bekannt; ich fodere Tagesordnrss
über diese Anträge.

Cartier begreift nicht, warum man nicht hier,
über eintreten sollte, da der ganze Canton Solo,
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thmn Wider die Unkosten von lzoo Dublonen schreyt,
welche Hubers Sendung veranlaßte, und diese
Summe, in der die Kriegskosten, die Besoldung der
Kriegsgerichte und ahnliche Gegenstände enthalten
sind, keineswegs zu stark ist, so ist eine öffentliche
Behandlung i dieses Gegenstandes an dieser Stelle
jwekmäßig.

Man geht zur Tagesordnung.
Graf, im Namen der Militär-Commission,

trägt darauf an, daß, da diese Commission einst-
weilen noch kein Gutachten über die Bildung der
konstitutionellen Wachen der gesezgebenden Räthe
vorlegen kann, man sich begnüge, zu beschließen,
daß das Gesez, welches für die obersten Gewalten
eine Bewachung von 1500 Mann bestimmt, zurük-

.genommen werde.
Cartier: Man sollte noch IN einem zweiten §

beifügen, daß wir uns mit der Organisation einer
konstitutionellen Wacht ehestens beschäftigen werden.

Escher: Wir können in einem Gesez nicht be-

stimmen, was wir in Zukunft thun wollen, also ist
dieser Beisaz überflüßig, und wenn man etwan

.darauf dachte, die Sorge für unsre Bewachung
dem Direktorium bestimmt aufzutragen, so wäre
auch dieses überflüßig, indein das Direktorium
schon hierzu verbunden ist, und also eine Einladung
hierüber zu voreilig wäre; ich stimme zum Gut-
achten.

Kühn stimmt Escher bei.
Guter findet diesen Rapport sehr wohlfeil,

allein nicht vollständig genug, weil nicht.von einer
konstitutionellen Wache die Rede ist.

Das Gutachten wird angenommen.
Zimmermann, im Namen einer Commission,

legt folgendes Gutachten vor:
An den Senat.

In Erwägung der Bothschaft des Vollziehungs-
Direktoriums vom zi. Jul., worin dasselbe die

'gesezgebenden Räthe auf die Verzögerungen, die

Kostspieligkeit und die Verwirrung aufmerksa.n macht,
welche dadurch entstehen würden, wenn alle Ge-
fangenen, ohne, Ausnahme, die von den Kriegs-

,gerichten hätten'beurtheilt werden sollen, vor die
Kantonsgerichte gebracht würden;

hat der grosseZRath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

1. Alle Gefangenen, deren Prozeß schon den

Kriegsgerichten vor dem Gesez vom zc>. Jul., wel-
ches die Gesetze vom 30. und 31. Merz aufhebt,
zur Beurtheilung übergeben wurden, sollen auch
noch von diesen Kriegsgerichten beurtheilt werden.

2. Diese Beurtheilung soll nach den Vorschuß
.»a des peinlichen Gesezbuchs geschehen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ausländische Nachrichten.
Ausz. eines Btiefe s aus Paris, 1;.

Thermidor. Alle Franzosen, die Gefühl fur
Recht und Sittlichkeit haben, und die den Miß-
Handlungen der Schweiz feit 16 Monaten mit Un-
willen und Abscheu zusehen mußten, erkannten in
der Entfernung des vcrrätherischen Ochs aus dem

helvet. Direktorium einen ersten, und in der Ankunft
des edlen und tugendhaften Glaire in Parie,
einen zweiten Schritt zur Rettung jenes unglüklichm
Landes. Man steht hier in dcr allgemeinen Ueber-

zeugung, daß das helvet. Direktorium nicht sticht

einen glüklichern Weg einschlagen konnte, als einen

solchen Bevollmächtigen, und diesen Man»,
der sich bereits die Achtung und das Zutrauender
ausgezeichnetesten Mitglieder dcr französischen Re-

giernng erworben hat, hieher zu sende», um Am

nullation des durch Gewalt und Verrath zn

Stande gekommenen Mianzwactats im Namen der

Schweizernation, und Bildung eines neuen Tractats,

gegründet auf die Unabhängigkeit, Integrität und

Rmtraiität der Schweiz zu erhalten. Man nährt

große Hoffnung, Glaire werde den Endzwek seiner

Sendung erreichen und die schwarzen Bemühungen

einiger Elender, die die Absichten des vortreflichen

Helvetiers zu verläumden suchen, werde» verge-

bens seyn. Am ^omn. lloinmes IW105 (n.

sagt ein solcher böser Narr : „ Glaire w-tt

nach Paris gekommen, um die Steigerische Corum

tution und dreizehn federirte Cantonc von dem

frankischen Direktorium gutheißen zu lassen/
Ue8 Ic>ix (von heute/ findet sich dagegen svo

gende Stelle: „ Einige Journalisten sagen, der «.

„Glaire, gewes. Direktor der helver. RepubM'

„ befinde sich in Paris um die Herstellung der sere,

„ rativen Verfassung der Schweiz zu verlangen' r.»

„ ist dieß Ncrlaumdung und Lüge. Dcr B. Gla»

„ ist nach Paris gekommen, um die Aufhebung
„des offensiven Theils des Allias
„tractates, dcr die Schweiz in das gw»

„ Elend stürzte, indem er dem Volk alles ?^ruu
„in seine Regierung raubte, und das Laus»

„Mittelpunkt des Krieges machte — von derb '

„;c fischen Regierung zu verlangen. Eure ' -

„ derativc Verfaßung gehört eben so wenig z» ^
„ Gegenstand der Sendung des V. Glaire, wv >

„ Zulassung der geringsten Verletzung der einen

„ untheilbaren helvetischen Republik in ftwcn ^
„ snmungen liegt. "

Grosser Rath, 8. Aug. Beschluß

Amnistie für die Deserteurs ins Innere der Re>-

Senat, z. Aug. Nichts von Bedeutung
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